
Nicht vergessen: Stand des Außen- bzw. 
Nebenwasserzählers mitteilen! 
 

Alle EigentümerInnen, die auf ihrem Grundstück einen geeichten Nebenwasser-
zähler für die Gartenbewässerung o.ä. installiert haben, werden gebeten, den 

Zählerstand auf dem unteren Ablesevordruck  
 

bis zum 30.11.2025 
 

unter Angabe des Ablesedatums, der Nummer des Nebenwasserzählers sowie 

der Steuernummer (siehe letzter Schmutzwassergebührenbescheid) schriftlich 
mitzuteilen 
 

per Post an:   Amt Dänischenhagen 
    – Steueramt – 
    Sturenhagener Weg 14 
    24229 Dänischenhagen 
 

per Fax an:   04349 / 809 –925 oder –960 
 

per Mail an:   steueramt@amt-daenischenhagen.de oder 
 

per Online-Formular  über die Homepage www.amt-daenischenhagen.de 
   Online Portal  Meldung Nebenzähler 
 
 

Telefonische Mitteilungen des Zählerstandes können nicht angenommen werden! 
 
 

Aus gegebenem Anlass möchten wir darauf hinweisen, dass der Zählerstand –auch 
bei keinem Verbrauch– jährlich mitzuteilen ist. Ansonsten kann die gemeldete 
Wassermenge gemäß § 8 Absatz 5 der Kostenerstattungs- und Gebührensatzung 
Abwasser der jeweiligen Gemeinde nicht bzw. nicht in voller Höhe berücksichtigt 
werden.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Steueramt 
 

Ablesung Nebenwasserzähler 2025 
 
 Steuernummer bzw. Kassenzeichen 
  (siehe Schmutzwassergebührenbescheid):  __________________________________ 
 
 Name, Vorname:   __________________________________ 
 
 Straße, Hausnummer:   __________________________________ 
 
 PLZ, Wohnort:   __________________________________ 
 
 Betroffenes Grundstück:   __________________________________ 
 (falls abweichend von o.g. Adresse) 

 
 Ablesedatum:   __________________________________ 
 
 Nummer des Zählers:   __________________________________ 
 
 Zählerstand (ohne Nachkommastellen): __________________________________ 
 
 
   ___________________________   __________________________________ 
   (Ort, Datum)   (Unterschrift) 

mailto:finanzabteilung@amt-daenischenhagen.de
http://www.amt-daenischenhagen.de/

